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30  ASD und Jugendhilfeplanung – der Allgemei-
ne Sozialdienst als Subjekt und als Objekt 
der Planung kommunaler Jugendhilfe

Von Reinhold Schone

 ■ Nur wenn der ASD sich originär sowohl als Sub-
jekt als auch als Gegenstand der Planung versteht, 
sich also der Gesamt- und Planungsverantwortung 
für die Aufgabenwahrnehmung der Jugendhilfe in 
vollem Umfang stellt, ist sichergestellt, dass sich 
Jugendhilfeplanung nicht auf eine Rumpfplanung 
reduziert. Jugendhilfeplanung kann auf die Ein-
bindung des ASD als umfassende Dienstleistungs-, 
Steuerungs- und Wächterinstanz nicht verzichten.

 ■ Eine Jugendhilfeplanung, die den ASD nicht aktiv 
(nicht nur als Datenlieferanten, sondern auch als 
Teilnehmer am Diskurs über notwendige und ge-
eignete Angebote der Jugendhilfe und darüber hi-
naus) einbinden würde, wäre schlecht beraten, da 
sie wertvolle Erfahrungen eines zentralen Gewähr-
leisters von Leistungen für junge Menschen und 
Familien nicht angemessen berücksichtigte. Ein 
ASD, der seinerseits nicht aktiv seine Beteiligung 
an der Jugendhilfeplanung – nicht nur im Bereich 
der Hilfen zur Erziehung – einfordert und sich hier 
nicht aktiv einbringt, vernachlässigt einen zentra-
len Bestandteil seiner Aufgaben.

 ■ Der ASD muss sich dabei auch selbst – als Teil 
der Infrastruktur – kritisch auf den Prüfstand stel-
len (lassen). So sehr die Aussage stimmt, dass 
ein ASD nur so gut sein kann wie die Infrastruk-
tur, die zur Bewältigung von Problemen und Kri-
sen zur Verfügung steht, so sehr gilt auch der Satz, 
dass die beste Infrastruktur nicht angemessen zur 

Geltung kommt, wenn im ASD nicht ausreichend 
qualifizierte Entscheidungen gewährleistet sind. 
Eine gute, an konkreter Praxisentwicklung orien-
tierte und interessierte Jugendhilfeplanung erfor-
dert die intensive Beteiligung der Fachkräfte der 
Jugendhilfe mit ihren Wissens- und Erfahrungshin-
tergründen. Dies gilt in besonderer Weise auch für 
den ASD.

 ■ Es ist eine wichtige Aufgabe der Jugendhilfepla-
nung, zu einer qualifizierten Fachlichkeit im ASD 
beizutragen. Da der ASD Sensor sozialer Lebens- 
und Problemlagen ist, und er am intensivsten mit 
den Bedürfnislagen Betroffener konfrontiert ist, 
kann er einer der Aktivposten einer qualifizierten 
und umsetzungsorientierten Jugendhilfeplanung 
sein.

 ■ Auch wenn die Zielbestimmung der Jugendhilfe 
immer auch aus fachlichen und politischen Über-
zeugungen gespeist wird, so muss sie sich den-
noch – um handlungswirksam zu sein – auf 
konkrete Aufgaben, Lösungsversuche und 
Handlungsstrategien der Fachkräfte beziehen. 
Diese – und hier allen voran die Fachkräfte des 
ASD – wiederum müssen es als ihren fachlich-sozi-
alarbeiterischen Auftrag ansehen, ihre Problemer-
kenntnis zu verknüpfen mit planerisch-politischen 
Problemlösungsstrategien und damit die kommu-
nale Jugendhilfeplanung und -politik zu befruch-
ten und ggf. herauszufordern.

Jugendhilfeplanung und Bezirkssozialarbeit – zu-
nächst erscheinen die damit assoziierten Arbeits-
felder sehr weit auseinanderzuliegen und wenig 
miteinander zu tun zu haben. Geht es im ersten 

Fall doch darum, eine bedarfsgerechte Jugendhilfe-
Infrastruktur zu gewährleisten und im zweiten Fall 
vorwiegend darum, einzelnen jungen Menschen 
und Familien die zur Bewältigung von Problem-
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